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Kleine Anfrage 27 
 
der Abgeordneten Kai Abruszat, Ralph Bombis, Yvonne Gebauer, Marcel Hafke, 
Henning Höne und Marc Lürbke   FDP 
 
 
 
Kommunalpolitik „live“ im Netz – Mehr Transparenz in Kreistag und Rat? 
 
 
 
Transparenz und Bürgernähe sind Grundvoraussetzung einer von Akzeptanz der Bürger-
schaft geprägten modernen Kommunalpolitik. Informationsquellen der Bürgerinnen und Bür-
ger zu Entscheidungsprozessen im kommunalen Bereich beschränken sich weitgehend auf 
Berichterstattungen der lokalen beziehungsweisen regionalen Presse sowie der amtlichen 
Verlautbarungen der jeweiligen Verwaltungen. Derzeit gibt es insbesondere in süddeutschen 
Bundesländern kommunale Bestrebungen, öffentliche Sitzungen kommunaler Vertretungs-
körperschaften live, zum Beispiel auf der jeweiligen Internetseite der entsprechenden Kom-
mune, zu übertragen. 
 
 
Vor diesem Hintergrund fragen wir daher die Landesregierung: 
 
1.  Hält die Landesregierung Live-Übertragungen von Sitzungen von Stadt-/ Gemeinderä-

ten und Kreistagen beziehungsweise der Verbandsversammlungen des LVR, des LWL, 
und des RVR für sinnvoll? 

 
2.  Welche Kommunen in NRW nutzen nach Kenntnis der Landesregierung die Möglich-

keit von Live-Übertragungen bereits jetzt? 
 
3.  Welche Kommunen in NRW beabsichtigen nach Kenntnis der Landesregierung das 

Mittel von Live-Übertragungen in Zukunft einzuführen? 
 
4.  Müssen Mitglieder kommunaler Vertretungskörperschaften für den Fall, dass Live-

Übertragungen vorgenommen werden sollen, eine Einwilligungserklärung abgeben, 
aus welcher hervorgeht, das ein Einverständnis des jeweiligen Mitglieds der kommuna-
len Vertretungskörperschaft mit einer Live-Übertragung gegeben ist? 
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5.  Gibt es weitere Datenschutzrechtliche Voraussetzungen, die nach Auffassung der 
Landesregierung von den entsprechenden Kommunen, die eine Übertragung beab-
sichtigen, zu beachten sind? 
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